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Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften 

A. Zielsetzung 

1. Lösung vordringlicher struktureller Probleme des Besol-
dungsrechts in Ausführung des Beschlusses der Bundesre-
gierung vom 13. Februar 1985 (Bulletin Nr. 20 S. 171) und 
auf Vorschlag des Bundesrates (BR-Drucksache 272/85 Be-
schluß). 

2. Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften, die zur Ver-
besserung der Auslandsbesoldung sowie aufgrund von Be-
schlüssen des Deutschen Bundestages, von Entscheidun-
gen des Bundesverwaltungsgerichts oder durch Änderung 
anderer Gesetze vordringlich geworden ist. 

B. Lösung 

I. Der Gesetzentwurf sieht im wesentlichen folgende Rege-
lungen vor: 

1. Verbesserung der Besoldungssituation im einfachen 
Dienst durch 

a) Anhebung der allgemeinen Stellenzulage (sog. Har-
monisierungszulage) von 40 DM auf 67 DM monat-
lich. 

b) Zuweisung des Eingangsamtes des einfachen 
Dienstes auch zur Besoldungsgruppe A 3, Wegfall 
der Besoldungsgruppe A 1 als Eingangsamt für Be-
amte. 

2. Bessere Entlastung kinderreicher Beamtenfamilien 
durch Vereinheitlichung der Kinderanteile im Orts-
zuschlag auf den zur Zeit für das erste Kind geltenden 
Betrag von 111,88 DM monatlich. 
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3. Auslandsbesoldung 

a) Kaufkraftausgleich (§ 54 BBesG): 
Anhebung in den unteren Besoldungsgruppen durch 
Aufstockung des seiner Berechnung zugrundelie-
genden Bemessungssatz. 

b) Auslandskinderzuschlag (§ 56 BBesG): 
Anpassung an das Neunte Änderungsgesetz zum 
Bundeskindergeldgesetz vom 22. Dezember 1981, Be-
rücksichtigung von Besonderheiten im Ausland 
(Schulabschlußtermine, Anerkennung von Schulab-
schlüssen) durch Verlängerung der Übergangszeit 
zwischen zwei Ausbildungsabschnitten von vier Mo-
naten auf ein Jahr. 

c) Mietzuschuß (§ 57 BBesG): 
— Rückführung der zumutbaren Mieteigenbela-

stung von Auslandsbeamten auf ein vertretbares 
Maß durch verbesserte Regelung über den Miet-
zuschlag. 

— Klarstellende Regelung für Auslandsbeamte, die 
ein eigenes Wohngrundstück oder eine Eigen-
tumswohnung bewohnen. 

d) Auslandsdienstbezüge bei Abordnung (neuer § 58 a 
BBesG): 
Bei Abordnungen in das Ausland künftig Gewäh-
rung von Auslandsdienstbezügen, wenn die Abord-
nung länger als drei Monate dauert, gemäß Be-
schlüssen des Deutschen Bundestages im Zusam-
menhang mit der Neuregelung des Auslandstren-
nungsgeldrechts. 

4. Verteidigungsbereich 
Neuregelung der sog. Fliegerstellenzulage aufgrund von 
Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts, insbe-
sondere für sog. „Inübunghalter". 

II. Zusätzliche Vorschläge des Bundesrates 

1. Einrichtung eines neuen Spitzenamtes Besoldungs-
gruppe A 5 mit Amtszulage für den einfachen Justiz-
wachtmeisterdienst (Nr. 4 der Stellungnahme des Bun-
desrates), 

2. Neuregelung des Ortszuschlags für sog. Alleinerzie-
hende und für zwei teilzeitbeschäftigte Ehegatten (Nr. 1 
und 3 der Stellungnahme des Bundesrates), 

3. Begrenzung der Ruhegehaltfähigkeit der Zulage für die 
Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes (Nr. 2 der 
Stellungnahme des Bundesrates). 

Die Neuregelungen sollen im wesentlichen am 1. Januar 1986 
in Kraft treten. 

C. Alternativen 

keine 
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D. Kosten 

Für den Bereich des Bundes (ohne Bundesbahn und Bundes-
post) werden für das Haushaltsjahr 1986 Mehrkosten von 
rund 57 Millionen DM entstehen. Neben der Deutschen Bun-
desbahn und der Deutschen Bundespost werden auch die Län-
der und Gemeinden mit Mehrkosten belastet werden. 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

14 (13) — 225 00 — Bu 172/85 
Bonn, den 4. September 1985 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf 
eines Vierten Gesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften mit 
Begründung, Vorblatt und einer Anlage. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister des Innern. 

Der Bundesrat hat in seiner 553. Sitzung am 5. Juli 1985 beschlossen, zu dem 
Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes, wie aus Anlage 2 
ersichtlich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist 
in der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes 

Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. November 1980 (BGBl. I 
S. 2081), zuletzt geändert durch das Gesetz vom ... 
(BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 

1. § 13 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender neuer Satz 3 wird eingefügt: 

„Steigt ein Beamter, dem eine Amtszulage 
oder ruhegehaltfähige Stellenzulage zu-
steht, in die nächsthöhere Laufbahn auf, 
wird die Ausgleichszulage entsprechend Ab-
satz 1 Satz 2 weiter gewährt, bis dem Beam-
ten ein Beförderungsamt der neuen Lauf-
bahn übertragen wird."  

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

2. § 23 Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. in Laufbahnen des einfachen Dienstes der 
Besoldungsgruppe A 2 oder A 3,". 

3. § 54 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Dem Kaufkraftausgleich werden 

1. bei Beamten und Soldaten in den Besol-
dungsgruppen A 1 bis A 4 siebzig vom Hun-
dert, 

2. bei Beamten und Soldaten in den Besol-
dungsgruppen A 5 bis A 8 fünfundsechzig 
vom Hundert und 

3. bei Beamten und Soldaten in den Besol-
dungsgruppen A 9 und höher sowie bei 
Richtern sechzig vom Hundert 

der Dienstbezuge nach § 52 zugrunde gelegt; 
§ 56 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt; ist der Kauf-
kraftausgleich geringer als derjenige, den der 
Beamte oder Soldat in der nächstniedrigeren 
Besoldungsgruppe erhalten würde, wird der hö-
here Betrag gewährt." 

4. § 56 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „§ 2 
Abs. 1 bis 4 a" ersetzt durch „§ 2 Abs. 1 bis 
4". 

b) Als neuer Absatz 2 wird eingefügt: 

„(2) Auslandskinderzuschlag nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1 wird abweichend von § 2 

Abs. 2 des Bundeskindergeldgesetzes auch 
gewährt für Kinder in der Übergangszeit 
zwischen zwei Ausbildungsabschnitten, 
wenn und soweit sich der Beginn des näch-
sten Ausbildungsabschnittes durch die Aus-
landsverwendung des Beamten, Richters 
oder Soldaten verzögert hat, höchstens je-
doch für ein Jahr." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

5. § 57 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Beträgt die Mieteigenbelastung 

1. bei Beamten und Soldaten in den Besol-
dungsgruppen A 1 bis A 8 mehr als ein-
undzwanzig vom Hundert, 

2. bei Beamten und Soldaten in den Besol-
dungsgruppen A 9 und höher sowie bei 
Richtern mehr als fünfundzwanzig vom 
Hundert 

der Bezüge nach Satz 1, so wird auf den 
Mehrbetrag ein Mietsonderzuschlag in 
Höhe von siebzig vom Hundert gewährt." 

b) Folgender neuer Absatz 2 wird eingefügt: 

„(2) Erwirbt oder errichtet der Beamte, 
Richter oder Soldat oder eine beim Aus-
landszuschlag oder beim Auslandskinder-
zuschlag berücksichtigte Person ein Eigen-
heim oder eine Eigentumswohnung, so 
kann, wenn dienstliche Interessen nicht ent-
gegenstehen, ein Zuschuß in sinngemäßer 
Anwendung des Absatzes 1 gewährt werden. 
Anstelle der Miete treten 0,65 vom Hundert 
des Kaufpreises, der auf den als notwendig 
anerkannten leeren Wohnraum entfällt. Der 
Zuschuß beträgt höchstens 0,3 vom Hundert 
des anerkannten Kaufpreises; er darf je-
doch den Betrag des Mietzuschusses nach 
Absatz 1 bei Zugrundelegung einer Miete 
nach den ortsüblichen Sätzen für vergleich-
bare Objekte nicht übersteigen. Nebenko-
sten bleiben unberücksichtigt." 

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Ab-
sätze 3 und 4. 

6. Nach § 58 wird folgender § 58 a eingefügt: 

„§ 58 a 

Auslandsdienstbezüge bei Abordnungen 

(1) Ist der Beamte, Richter oder Soldat für 
einen Zeitraum von mehr als drei Monaten 
vom Inland in das Ausland oder im Ausland 
abgeordnet, gelten die §§ 52 bis 58 und § 59 
Abs. 3 und 4 entsprechend. 
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(2) Die oberste Dienstbehörde kann im Ein-
vernehmen mit dem für das Besoldungsrecht 
zuständigen Minister in besonderen Fällen 
Ausnahmen von Absatz 1 zulassen." 

7. Die Vorbemerkung Nummer 6 zu den Bundes-
besoldungsordnungen A und B wird wie folgt 
geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Soldaten und Beamte der Besoldungs-
gruppen A 5 bis A 16 erhalten 

a) als Luftfahrzeugführer mit der Erlaubnis 
zum Führen von ein- oder zweisitzigen 
strahlgetriebenen Kampf- oder Schul-
flugzeugen oder als Kampfbeobachter 
mit der Erlaubnis zum Einsatz auf zwei-
sitzigen strahlgetriebenen Kampf- oder 
Schulflugzeugen, 

b) als Luftfahrzeugführer mit der Erlaubnis 
zum Führen von sonstigen Strahlflug-
zeugen oder von sonstigen Luftfahr-
zeugen oder als Luftfahrzeugoperations-
offizier, 

c) als sonstige ständige Luftfahrzeugbesat-
zungsangehörige eine Stellenzulage 
nach Anlage IX, wenn sie entsprechend 
verwendet werden." 

b) In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz 
eingefügt: 

„Der Fünfjahreszeitraum der Weitergewäh-
rung der Stellenzulage verlängert sich bei 
Soldaten, die zur Erhaltung ihres fliegeri-
schen Könnens verpflichtet sind, um zwei 
Drittel des Verpflichtungszeitraumes, höch-
stens jedoch um drei Jahre." 

c) In Absatz 3 Satz 2 wird nach den Worten 
„Absatz 2 Satz 1" eingefügt „und 2". 

d) In Absatz 3 Satz 3 werden die Worte „Ab-
satz 2 Satz 2" ersetzt durch „Absatz 2 
Satz 3". 

8. Die Bundesbesoldungsordnung A wird wie folgt 
geändert: 

a) Die Besoldungsgruppe A 1 wird wie folgt ge-
faßt: 

„Besoldungsgruppe A 1 
Grenadier, Flieger, Matrose 1 ) 

1 ) In diese Besoldungsgruppe gehören auch alle 
Soldaten des untersten Mannschaftsdienstgra-
des, für die der Bundespräsident besondere 
Dienstgradbezeichnungen festgesetzt hat." 

b) In Besoldungsgruppe A 2 werden bei den 
Grundamtsbezeichnungen „Oberamtsge-
hilfe" und „Oberbetriebsgehilfe" jeweils 
die Fußnotenhinweise „3)" und die Fußnote 3 
gestrichen. 

c) In Besoldungsgruppe A 3 werden angefügt: 

aa) Bei den Grundamtsbezeichnungen 
„Hauptamtsgehilfe", „Hauptbe

-

triebsgehilfe", „Oberaufseher", 
„Oberschaffner" und „Oberwacht-
meister" jeweils der Fußnotenhinweis 
„4)", 

bb) die Fußnote 

„4) Als Eingangsamt, wenn der Beamte nach 
Maßgabe der Laufbahnvorschriften die 
Laufbahnbefähigung in einer Laufbahn-
prüfung erworben hat oder eine abge-
schlossene förderliche Berufsausbildung 
oder eine mindestens dreijährige Tätig-
keit bei öffentlich-rechtlichen Diensther-
ren nachweist."  

9. Anlage V erhält die Fassung der Anlage dieses 
Gesetzes. 

10. In Anlage IX wird bei der Vorbemerkung Num-
mer 27 Abs. 1 Buchstabe a zu den Bundesbesol-
dungsordnungen A und B der Betrag „40" durch 
den Betrag „67" ersetzt. 

Artikel 2 

Übergangsregelung 

Ist für einen ausländischen Dienstort zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens des Artikels 1 Nr. 3 dieses 
Gesetzes ein Kaufkraftabschlag festgestezt, so be-
rechnet sich der Kaufkraftausgleich für die Beam-
ten und Soldaten, die am Tage vor dem Inkrafttre-
ten dieser Vorschrift mit Anspruch auf Auslands-
dienstbezüge dort verwendet werden, für die Dauer 
ihrer Verwendung an diesem Dienstort nach der 
bisherigen Fassung des § 54 Satz 2, wenn dies für 
sie günstiger ist. 

Artikel 3 

Vorschriften für Versorgungsempfänger 

(1) Die Änderung in der Anlage IX bei der Vorbe-
merkung Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe a zu den 
Bundesbesoldungsordnungen A und B durch Arti-
kel 1 Nr. 10 dieses Gesetzes gilt auch für die bei 
Inkrafttreten dieser Vorschrift vorhandenen Ver-
sorgungsempfänger, deren Versorgungsbezügen die 
Zulage nach Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe a der 
Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnun-
gen A und B zugrunde liegt. Entsprechendes gilt für 
Empfänger von Übergangsgebührnissen und Aus-
gleichsbezügen. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 und des Artikels 
1 Nr. 9 dieses Gesetzes sind Artikel 2 § 2 Abs. 1 
Satz 4 und Artikel 3 § 3 Abs. 2 Satz 4 des 2. Haus-
haltsstrukturgesetzes nicht anzuwenden. 

Artikel 4 

Neufassung des Bundesbesoldungsgesetzes 

Der Bundesminister des Innern kann den Wort-
laut des Bundesbesoldungsgesetzes in der vom In- 
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krafttreten dieses Gesetzes an geltenden Fassung 
im Bundesgesetzblatt bekanntmachen. 

Artikel 5 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land 
Berlin. 

Artikel 6 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1986 in 
Kraft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 treten in Kraft: 

1. Artikel 1 Nr. 1 mit Wirkung vom 14. Januar 1979; 
Zahlungsansprüche entstehen erst für die Zeit 
ab 1. Januar 1986; 

2. Artikel 1 Nr. 4 mit Wirkung vom 1. Januar 1982. 

Anlage zu Artikel 1 Nr. 9 
(Anlage V des Bundesbesoldungsgesetzes) 

Ortszuschlag 
(Monatsbeträge in DM) 

Tarif- Zu der Tarifklasse 
gehörende Besoldungs- Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 

klasse 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 5 Kinder 6 Kinder gruppen 

I a B 3 bis B 11 
C 4 819,69 950,45 1062,33 1174,21 1286,09 1397,97 1509,85 1621,73 
R 3 bis R 10 

I b B 1 und B 2 
A 13 bis A 16 691,48 822,24 934,12 1046,00 1157,88 1269,76 1381,64 1493,52 
C 1 bis 	C 3 
R 1 und R 2 

I c A 9 bis A 12 614,54 745,30 857,18 969,06 1080,94 1192,82 1304,70 1416,58 

II A 1 bis A 8 578,91 703,43 815,31 927,19 1039,07 1150,95 1262,83 1374,71 

Bei mehr als sechs Kindern erhöht sich der Ortszuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 111,88 DM. 

Ortszuschlag nach § 39 Abs. 2: Tarifklasse I c 491,63 DM 
Tarifklasse II 463,13 DM 
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Begründung 

I. Allgemeiner Teil 

Die Vorlage verwirklicht den Beschluß der Bundes-
regierung vom 22. Mai 1985 (vgl. auch Grundsatz-
beschluß vom 13. Februar 1985, Bulletin Nr. 20 Seite 
171), einen Gesetzentwurf zur Lösung vordringli-
cher struktureller Besoldungsprobleme vorzulegen. 
Sie sieht insbesondere maßvolle Verbesserungen 
im einfachen Dienst und eine familiengerechtere 
Ausgestaltung der Besoldung vor. 

Schwerpunkte der Neuregelung: 

1. Verbesserung der Besoldungssituation im einfa-
chen Dienst durch 

a) Anhebung der allgemeinen Stellenzulage 
(sog. Harmonisierungszulage) von 40 DM auf 
67 DM monatlich. 

b) Zuweisung des Eingangsamts des einfachen 
Dienstes auch zur Besoldungsgruppe A 3, 
Wegfall des Eingangsamts A 1 für Beamte. 

2. Bessere Entlastung kinderreicher Beamtenfami

-

lien  durch Vereinheitlichung der Kinderanteile 
des Ortszuschlages auf den zur Zeit für das erste 
Kind geltenden Betrag von 111,88 DM monat-
lich. 

Die Neuregelungen sollen am 1. Januar 1986 in 
Kraft treten. 

Mit den vorgeschlagenen Regelungen wird das auf 
der Grundlage des Artikels 74 a GG in Bund und 
Ländern einheitlich geltende Besoldungsrecht fort-
entwickelt. Hierzu ist nach § 2 Abs. 1 des Bundesbe-
soldungsgesetzes ein Gesetz erforderlich. 

Der Gesetzentwurf enthält ferner Änderungen 
einiger besoldungsrechtlicher Vorschriften, die zur 
Verbesserung der Auslandsbesoldung sowie auf-
grund von Beschlüssen des Deutschen Bundesta-
ges, von Entscheidungen von Gerichten oder durch 
Änderungen anderer Gesetze vordringlich gewor-
den sind. 

Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundesra-
tes (Artikel 74 a Abs. 2 GG). 

II. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 (Bundesbesoldungsgesetz) 

1. Zu Nummer 1 (§ 13 Abs. 3) 

Die Regelung stellt sicher, daß insbesondere Be-
amte des mittleren Dienstes, die aus einem mit 
Amtszulage ausgestatteten Amt der Besoldungs-
gruppe A 9 in den gehobenen Dienst aufsteigen, kei-
nen Einkommensverlust erleiden. Entsprechendes 
gilt für Soldaten (§ 13 Abs. 4 BBesG). 

2. Zu Nummer 2 (§ 23 Abs. 1) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus Num-
mer 8. 

3. Zu Nummer 3 (§ 54) 

Nach der bisherigen Fassung des § 54 sind dem 
Kaufkraftausgleich 60 v. H. der Auslandsdienstbe-
züge zugrunde zu legen. Die Regelung berücksich-
tigt, daß 

— für die im Ausland zu zahlende Wohnungsmiete 
ein Kaufkraftausgleich nicht gegeben werden 
kann, weil für sie ein besonderer Mietzuschuß 
gewährt wird (§ 57), 

— bei dem sog. Eckmann für die Berechnung der 
Auslandsbesoldung, einem Beamten in der Be-
soldungsgruppe A 14, nach statistischen Berech-
nungen durchschnittlich etwa 40 v. H. im Inland 
verbleiben, insbesondere für Steuern, Versiche-
rungen, Käufe im Inland und Sparleistungen. 

Wie die Erfahrung gezeigt hat, wird von Beamten 
und Soldaten in den unteren Besoldungsgruppen 
jedoch tendenziell ein höherer Anteil der Bezüge im 
Ausland ausgegeben, als nach den statistischen Un-
terlagen für den sog. Eckmann ausgewiesen ist. Die 
vorgeschlagene Korrektur trägt dem Rechnung. 

4. Zu Nummer 4 (§ 56) 

Die durch das Neunte Gesetz zur Änderung des 
Bundeskindergeldgesetzes vom 22. Dezember 1981 
(BGBl. I S. 1566) getroffenen Regelungen haben 
durch eine Verweisung in § 56 des Bundesbesol-
dungsgesetzes auch Auswirkungen auf den Aus-
landskinderzuschlag. 

Durch dieses Änderungsgesetz wurde die Über-
gangszeit für die Weiterzahlung des Kindergeldes 
zwischen zwei Ausbildungsabschnitten auf vier Mo-
nate begrenzt. Dieser Zeitraum ist für Kinder von 
Auslandsbediensteten zu gering, da im Ausland un-
terschiedliche Schulabschlußtermine bestehen, Ver-
zögerungen bei der Anerkennung ausländischer 
Schulabschlüsse eintreten und infolgedessen der 
für die Viermonatsfrist maßgebliche nächste Stich-
tag der Zentralstelle zur Vergabe von Studienplät-
zen oft nicht mehr erreicht werden kann. Der Ge-
setzentwurf sieht insoweit für den Auslandskinder-
zuschlag eine Verlängerung der in § 2 Abs. 2 letzter 
Satz des BKGG vorgesehenen Übergangszeit von 
vier Monaten auf höchstens ein Jahr vor. 

Die Neuregelung berücksichtigt nur Kinder, die 
sich im Ausland aufhalten (§ 56 Abs. 1 Nr. 1 
BBesG). 
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5. Zu Nummer 5 (§ 57) 

Zu Buchstabe a 

Auslandsbeamte erhalten einen Mietzuschuß, wenn 
die Miete für den als notwendig anerkannten 
Wohnraum 18 v. H. der Inlandsbezüge übersteigt. 
Beträgt die verbleibende Mieteigenbelastung mehr 
als 25 v. H. dieser Bezüge, so wird unter bestimmten 
Voraussetzungen noch ein Mietsonderzuschlag ge-
währt. 

Der Eigenanteil an der Miete, der bei dieser Rege-
lung von den Auslandsbeamten noch selbst getra-
gen werden muß, ist für Beamte des einfachen und 
mittleren Dienstes und für die entsprechenden Sol-
daten zum Teil so hoch, daß eine Entlastung gebo-
ten ist. Durch eine Verminderung des Vomhundert-
satzes, dessen Überschreitung den Mietsonder-
zuschlag auslöst, wird die Mieteigenbelastung auf 
ein vertretbares Maß zurückgeführt. 

Zu Buchstabe b 

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 
21. August 1979 entschieden, daß bei der Berech-
nung von Mietzuschüssen nach § 28 BBesG a. F. 
(jetzt § 57 BBesG) bei im Ausland erworbenen 
Hausgrundstücken eine fiktive Miete unter Zugrun-
delegung der ortsüblichen Sätze für vergleichbare 
Objekte in Betracht zu ziehen ist. Die anderslau-
tende Regelung in den Verwaltungsvorschriften 
(BBesGVwV Nr. 57.1.6) ist vom Bundesverwaltungs-
gericht nicht anerkannt worden. Zuschußzahlungen 
auf der Basis des Urteils würden aber regelmäßig 
zu einem ungerechtfertigten Vermögensvorteil für 
die Betroffenen führen. Durch die vorgesehene Än-
derung wird daher klargestellt, daß für Wohnungs-
oder Hauseigentum im Ausland zwar kein An-
spruch auf einen Mietzuschuß besteht, ein Zuschuß 
jedoch gewährt werden kann, wenn die Wohnung 
von dem Beamten oder einem bei Auslandszuschlag 
oder Auslandskinderzuschlag berücksichtigten An-
gehörigen erworben oder errichtet wird. Die Höhe 
des möglichen Zuschusses ist begrenzt und ent-
spricht im wesentlichen der bisherigen Regelung in 
den Verwaltungsvorschriften. 

6. Zu Nummer 6 (§ 58 a — neu —) 

In das Ausland abgeordnete Beamte wurden bisher 
nach den Abordnungsbestimmungen Ausland vom 
7. Februar 1934 (RBB S. 20) abgefunden. 

Der Deutsche Bundestag hat zuletzt am 17. Septem-
ber 1982 die Bundesregierung ersucht, eine rechtlich 
einwandfreie und wirtschaftliche Lösung herbeizu-
führen, die Hinweisen des Bundesrechnungshofes 
Rechnung trägt (Plenarprotokoll 9/115 S. 7083 C 
i. V. m. BT-Drucksache 9/1759). 

Die Fassung des § 58 a trägt dieser Forderung Rech-
nung. 

Nach Absatz 1 sollen künftig Beamte, Richter und 
Soldaten Anspruch auf Auslandsdienstbezüge ha

-

ben, die für einen Zeitraum von mehr als drei Mo

-

naten — ggf. unter Mitnahme der Familie — in das 
Ausland oder im Ausland abgeordnet werden. 

Die Ausnahmeregelung des Absatzes 2 ist erforder-
lich für die Fälle, in denen ein Beamter, Richter 
oder Soldat aus dienstlicher Veranlassung zu be-
sonderen Aufwendungen verpflichtet ist, die die 
Zahlung von Auslandsdienstbezügen notwendig 
machen. Dies ist beispielsweise bei Abordnungen 
zu berufsdiplomatischen und konsularischen Ver-
tretungen der Fall sowie bei Abordnungen, die einer 
Versetzung unmittelbar vorausgehen. 

Damit wird der Zusammenhang mit dem Inkraft-
treten der Verordnung über das Auslandstren-
nungsgeld vom 18. Dezember 1984 (BGBl. I S. 1645) 
hergestellt (vgl. § 20 dieser Verordnung). 

7. Zu Nummer 7 (Vorbemerkung Nummer 6 
BBesO A und B) 

Buchstabe a ist eine Folge des Urteils des Bundes-
verwaltungsgerichts vom 21. Januar 1983, mit dem 
entschieden worden ist, daß es für den Anspruch 
auf Gewährung der Stellenzulage für Soldaten und 
Beamte als fliegendes Personal nach dem Wortlaut 
der Nummer 6 Abs. 1 Buchstabe a der Vorbemer-
kungen zu den Besoldungsordnungen A und B des 
Bundesbesoldungsgesetzes nicht auf die tatsächli-
che Verwendung als Luftfahrzeugführer ein- oder 
zweisitziger strahlgetriebener Kampf- oder Schul-
flugzeuge ankomme. Es genüge die Erlaubnis für 
diese Luftfahrzeugmuster und die Verwendung 
auch auf einem anderen Luftfahrzeugmuster (z. B. 
Propellerflugzeug). 

Diese Auslegung wird der vom Gesetzgeber mit der 
Nummer 6 der o. a. Vorbemerkungen gewollten Re-
gelung nicht gerecht. Zur Klarstellung, daß auch 
eine entsprechende Verwendung gegeben sein muß, 
ist eine redaktionelle Neufassung notwendig. 

Die Buchstaben b bis d tragen dem Umstand Rech-
nung, daß in der Bundeswehr derzeit ca. 280 Solda-
ten zur Erhaltung ihres fliegerischen Könnens ver-
pflichtet sind. Ihnen wird mit Zustimmung der be-
teiligten Bundesressorts die Stellenzulage nach 
Vorbemerkung Nummer 6 Abs. 1 der Anlage I zum 
Bundesbesoldungsgesetz gewährt. Diese Handha-
bung ist vom Bundesverwaltungsgericht in zwei 
Entscheidungen als nicht mit dem Gesetz vereinbar 
erklärt worden, da die Erhaltung fliegerischen Kön-
nens nicht als Verwendung im Sinne der Vorbemer-
kung Nummer 6 Abs. 1 a. a. O. anzusehen ist. 

Die Einsatzbereitschaft und die Kampfkraft der 
fliegenden Verbände der Bundeswehr ist abhängig 
von der Anzahl und dem Ausbildungsstand der ver-
fügbaren Besatzungen. Dies erfordert eine be-
stimmte Quote an zur Erhaltung des fliegerischen 
Könnens verpflichteten Soldaten, die vorüberge-
hend in fliegenden Verbänden nicht eingesetzt wer-
den können. Dem liegt die Zielsetzung zugrunde, 
eine Mob-Reserve für den Verteidigungsfall zu 
schaffen und die fliegerisch-taktische Erfahrung 
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für ausgewählte Funktionen sowie größte Effektivi-
tät bestimmter Verwendungen zu erhalten. 

Es ist daher geboten, durch eine Erweiterung der 
gesetzlichen Vorschriften eine rechtskonforme 
Möglichkeit der Berücksichtigung des betroffenen 
Personenkreises zu schaffen. Die vorgesehene Lö-
sung regelt die Zahlung der Zulage im Rahmen der 
Weitergewährung nach Absatz 2 der Vorbemerkung 
Nummer 6, die Zahlung als Verwendungszulage im 
Sinne von Absatz 1 a.a.O. wird damit ausgeschlos-
sen. 

8. Zu Nummer 8 (Bundesbesoldungsordnung A) 

In den Laufbahnen des einfachen Dienstes sind die 
Anforderungen der Aufgaben gestiegen. Danach 
soll die Besoldungsgruppe A 1 als Eingangsamt ent-
fallen. Den erhöhten Anforderungen ist nach dem 
Grundsatz der funktionsorientierten Bewertung 
durch Zuweisung der Eingangsämter auch zur Be-
soldungsgruppe A 3 Rechnung zu tragen (§ 18 
BBesG). 

9. Zu Nummer 9 (Anlage V 
— Ortszuschlagstabelle —) 

Die Kinderanteile des Ortszuschlags sollen einheit-
lich auf den Betrag, der auf das erste Kind entfällt, 
festgesetzt werden. Damit werden die im Laufe der 
letzten Jahre eingetretenen Verzerrungen bei den 
Anteilen für zwei bis fünf Kinder beseitigt. 

Nach dem Bundesbesoldungs- und -versorgungsan-
passungsgesetz 1985 betragen die Kinderanteile des 
Ortszuschlages für das 

erste Kind 	 111,88 DM/Monat, 
zweite Kind 	 106,90 DM/Monat, 
dritte Kind 	 49,62 DM/Monat, 
vierte Kind 	 94,02 DM/Monat, 
fünfte Kind 	 94,01 DM/Monat, 
sechste und jedes 
weitere Kind 	 117,11 DM/Monat. 

Das Absinken der Beträge für das zweite bis fünfte 
Kind war eine Folge der Einbeziehung des öffentli-
chen Dienstes in die allgemeine Kindergeldrege-
lung und des Wegfalls der Kinderzuschläge im öf-
fentlichen Dienst zum 1. Januar 1975. Der vorge-
schlagene Ausgleich beachtet auch die Kriterien 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
vom 30. März 1977 (BVerfGE 44, 249) zur familienge-
rechten Besoldung. 

Die Anwendung auf Versorgungsempfänger ergibt 
sich aus § 50 Abs. 1 des Beamtenversorgungsgeset-
zes. 

10. Zu Nummer 10 (Anlage IX — Zulagen —) 

Für den einfachen Dienst soll die allgemeine Stel-
lenzulage (sog. Harmonisierungszulage) von jetzt 
40 DM auf 67 DM monatlich angehoben werden. 
Diese Verbesserung ist erforderlich, um den Le-
bensbedarf nach Amt und Leistung angemessen si-
cherzustellen. Die Auswirkungen der Konsolidie-
rungspolitik speziell im Besoldungsbereich sollen 
im einfachen Dienst abgemildert werden. Dazu tra-
gen auch die weiteren dem einfachen Dienst zugute 
kommenden Regelungen des Gesetzentwurfs bei. 

Zu Artikel 2 (Übergangsregelung) 

Die Erhöhung des Vomhundertsatzes in § 54, der 
dem Kaufkraftausgleich zugrunde zu legen ist, gilt 
sowohl für die Festsetzung von Kaufkraftzuschlä-
gen als auch bei Kaufkraftabschlägen. Bei letzteren 
führt dies zu einer Verminderung der Bezüge. Um 
Beamte und Soldaten in Dienstorten, in denen bei 
Inkrafttreten der Änderung des § 54 Kaufkraftab-
schläge auf der Grundlage des bisherigen Vomhun-
dertsatzes (60 v. H.) festgelegt sind, vor Besoldungs-
verschlechterungen zu schützen, wird bis zu ihrer 
nächsten Versetzung oder Abordnung die bisherige 
Rechtslage aufrechterhalten. 

Zu Artikel 3 (Vorschriften für Versorgungsempfän-
ger) 

Die Vorschrift bezieht die Versorgungsempfänger 
des einfachen Dienstes in die Anhebung der allge-
meinen Stellenzulage (Artikel 1 Nr. 10 des Gesetz-
entwurfs) ein. 

Absatz 2 bestimmt ausdrücklich, daß die Verein-
heitlichung des Kinderanteils im Ortszuschlag (Ar-
tikel 1 Nr. 9) und die Anhebung der Zulage von 
40 auf 67 DM nicht auf den Ausgleich nach dem 
2. Haushaltsstrukturgesetz anzurechnen sind. 

Zu Artikel 4 (Neufassung des Bundesbesoldungsge-
setzes) 

Ermächtigung zur Bekanntmachung des Bundesbe-
soldungsgesetzes in der Neufassung. 

Zu Artikel 5 (Berlin-Klausel) 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin- Klausel. 

Zu Artikel 6 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Geset-
zes. 
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III. Kosten 

Bundes

-

haushalt 
Bundes

-

bahn 
Bundes

-

post Länder  Gemein

-

den zusammen 
Maßnahme 

- Mio. DM/Jahr ab Inkrafttreten - 

Einfacher Dienst 
- Hebung Eingangsamt 	  0,3 0,6 - 0,5 0,1 1,5 
- Hebung Zulage von 40 auf 67 DM 

Besoldung 	  25,7 8,3 40,6 3,1 0,4 78,1 
Versorgung 	  3,0 16,1 17,5 1,8 1,0 39,4 	117,5 

Ortszuschlag 	  23 14 19 64 10 130 
(davon Versorgung) 	  (1,6) (0,9) (0,5) (2,1) (0,6) (5,7) 

Auslandsbesoldung 	  5,0 - - - - 5,0 

Sonstiges (z. B. Rechtsstandsregelung § 13 
Abs. 3 BBesG) 	  0,3 0,7 0,5 2,5 0,2 4,2 

Zusammen 	  57,3 39,7 77,6 71,9 11,7 258,2 

Die Kosten der vorgeschlagenen Regelungen sind, gemessen an den Gesamtpersonalausgaben, außerordentlich gering. 
Bereichsweise sind jedoch Erhöhungen administrierter Einzelpreise nicht auszuschließen, aber im voraus nicht quanti-
fizierbar. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zu Artikel 1 Nr. 2a — neu — (§ 40) 

Nach Nummer 2 ist folgende Nummer 2 a einzu-
fügen: 

,2 a. § 40 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird Nummer 4 wie folgt 
gefaßt: 

„4. andere Beamte, Richter und Solda-
ten, die eine andere Person nicht nur 
vorübergehend in ihre Wohnung 
aufgenommen haben und ihr Unter-
halt gewähren, weil sie gesetzlich 
oder sittlich dazu verpflichtet sind 
oder aus beruflichen oder gesund-
heitlichen Gründen ihrer Hilfe be-
dürfen. Dies gilt bei gesetzlicher 
oder sittlicher Verpflichtung zur Un-
terhaltsgewährung nicht, wenn für 
den Unterhalt der aufgenommenen 
Person Mittel zur Verfügung stehen, 
die, bei einem Kind einschließlich 
des gewährten Kindergeldes und 
des kinderbezogenen Teils des Orts-
zuschlages, das Vierfache des Unter-
schiedsbetrages zwischen der Stufe 
1 und der Stufe 2 übersteigen. Als in 
die Wohnung aufgenommen gilt ein 
Kind auch dann, wenn der Beamte, 
Richter oder Soldat es auf seine Ko-
sten anderweitig untergebracht hat, 
ohne daß dadurch die häusliche Ver-
bindung mit ihm aufgehoben wer-
den soll. Beanspruchen mehrere 
nach dieser Vorschrift oder nach § 62 
Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b Anspruchs-
berechtigte, Angestellte im öffentli-
chen Dienst oder aufgrund einer Tä-
tigkeit im öffentlichen Dienst Ver-
sorgungsberechtigte wegen der Auf-
nahme einer anderen Person oder 
mehrerer anderer Personen in die 
gemeinsam bewohnte Wohnung 
Ortszuschlag der Stufe 2, eine ent-
sprechende Leistung oder einen An-
wärterverheiratetenzuschlag, wird 
der Unterschiedsbetrag zwischen 
der Stufe 1 und der Stufe 2 des für 
den Beamten, Richter oder Soldaten 
maßgebenden Ortszuschlages nach 
der Zahl der Berechtigten anteilig 
gewährt." 

b) In Absatz 5 wird Satz 2 wie folgt gefaßt: 

„§ 6 findet auf den Unterschiedsbetrag 
keine Anwendung, wenn einer der Ehe-
gatten vollbeschäftigt oder nach beam-
tenrechtlichen Grundsätzen versor-
gungsberechtigt ist oder beide Ehegatten 

mit jeweils mindestens der Hälfte der re-
gelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt 
sind." 

c) In Absatz 6 wird Satz 3 wie folgt gefaßt: 

„§ 6 findet auf den Unterschiedsbetrag 
keine Anwendung, wenn einer der An-
spruchsberechtigten im Sinne des Satzes 
1 vollbeschäftigt oder nach beamten-
rechtlichen Grundsätzen versorgungsbe-
rechtigt ist oder mehrere Anspruchsbe-
rechtigte mit jeweils mindestens der 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit be-
schäftigt sind." 

d) In Absatz 7 Satz 1 wird das Zitat „Ab-
sätze 5 und 6" durch das Zitat „Absätze 2, 
5 und 6" ersetzt.' 

Begründung 

Zu a) 

Gemäß § 40 Abs. 2 Nr. 4 BBesG erhalten ledige 
und geschiedene Beamte den Ortszuschlag der 
Stufe 2, wenn sie eine andere Person in ihre 
Wohnung aufgenommen haben und ihr Unter-
halt gewähren, weil sie gesetzlich oder sittlich 
dazu verpflichtet sind; andere Person kann auch 
ein eigenes Kind des Beamten sein. Die Rege-
lung soll die durch die Aufnahme der anderen 
Person entstehenden Mehrkosten ausgleichen. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts (z. B. Urteil vom 15. November 
1984 — BVerwG 2 C 24.82) und des Bundesar-
beitsgerichts (z. B. Urteil vom 24. Januar 1984 —
3 AZR 205/82) ist es nicht erforderlich, daß der 
Unterhalt von dem Beamten überwiegend oder 
als Barunterhalt erbracht wird, vielmehr genügt 
grundsätzlich jede Unterhaltsleistung (also auch 
Pflege und Erziehung) im Rahmen einer bürger-
lich-rechtlichen Unterhaltsverpflichtung. 

§ 40 Abs. 2 Nr. 4 BBesG bedarf einer ergänzen-
den Regelung, um sicherzustellen, daß 

— in gemeinsamer Wohnung wohnende Beamte 
(z. B. eheähnliche Lebensgemeinschaft, Ge-
schwister) gegenüber verheirateten Beamten 
nicht bessergestellt werden; während ein ver-
heirateter Beamter, dessen Ehegatte eben-
falls ortszuschlags- oder versorgungsberech-
tigt ist, den Ortszuschlag der Stufe 2 nur zur 
Hälfte erhält (§ 40 Abs. 5 BBesG), ist ange-
sichts des Wortlauts der Vorschrift nicht aus-
zuschließen, daß jedem Beamten in einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft (z. B. 
auch bei Aufnahme eines gemeinsamen Kin-
des) der ungekürzte Ortszuschlag der Stufe 2 
zuerkannt wird; 
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— alleinstehende Beamte gegenüber verheira-
teten Beamten nicht bessergestellt werden; 
während ein alleinverdienender verheirate-
ter Beamter aufgrund seiner Verpflichtung 
aus der Ehe den Ortszuschlag der Stufe 2 
erhält und für ein Kind nur der Kinderanteil 
im Ortszuschlag gewährt wird, ist zweifel-
haft, ob nicht ein alleinstehender Beamter 
für ein in seine Wohnung aufgenommenes 
Kind neben dem Kinderanteil im Ortszu-
schlag den erhöhten Ortszuschlag der Stufe 2 
selbst dann erhalten kann, wenn ausrei-
chende eigene Mittel des Kindes für dessen 
Unterhalt zur Verfügung stehen. 

Die Besserstellung der nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft gegenüber der Ehe ist verfas-
sungswidrig (vgl. Beschluß des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 10. Juli 1984 — Az. BVerfGE 
67, 186). Im übrigen ist es weder vertretbar noch 
geboten, alleinstehenden Beamten für deren 
Kinder eine gesonderte Alimentationsleistung 
zu gewähren, die verheiratete Beamte nicht er-
halten und der eine entsprechende wirtschaft-
liche Belastung nicht zugrunde liegt (u. a. we-
gen Steuererleichterungen, eigener Mittel des 
Kindes). 

Die Änderung schließt aus, daß der Ortszuschlag 
der Stufe 2 bei gesetzlicher oder sittlicher Ver-
pflichtung zur Unterhaltsgewährung auch dann 
gezahlt wird, wenn für den Unterhalt der in die 
Wohnung aufgenommenen Person überwiegend 
eigene Mittel des Aufgenommenen, Leistungen 
Dritter und — bei Kindern — Kindergeld und 
der kinderbezogene Teil des Ortszuschlages zur 
Verfügung stehen und deshalb ein Ausgleich für 
eine verbleibende geringe wirtschaftliche Bela-
stung des aufnehmenden Beamten nicht erfor-
derlich ist. Alleinstehende und z. B. in nichteheli-
cher Lebensgemeinschaft lebende Beamte er-
halten den erhöhten Ortszuschlag der verheira-
teten Beamten wegen Aufnahme einer anderen 
Person in die gemeinsam bewohnte Wohnung 
nur dann, wenn die für den Unterhalt der aufge-
nommenen Person zur Verfügung stehenden 
Mittel das Vierfache des Unterschiedsbetrages 
zwischen den Stufen 1 und 2 des Ortszuschlages 
(z. Z. 523,04 DM) nicht übersteigen. 

Die Anfügung des letzten Satzes soll klarstellen, 
daß Doppelzahlungen des erhöhten Ortszuschla-
ges für dieselbe aufgenommene Person und an 
Beamte, die in die gemeinsam bewohnte Woh-
nung mehrere andere Personen aufgenommen 
haben, ausgeschlossen sind. 

Zu b) 

§ 40 Abs. 5 schließt aus, daß Ehegatten der Ehe-
gattenanteil im Ortszuschlag mehr als einmal 
gewährt wird. Das Gesetz sieht aus Vereinfa-
chungsgründen die Gewährung des Ehegatten-
anteils je zur Hälfte vor. Bei Teilzeitbeschäfti-
gung gilt dies nur, wenn einer der Ehegatten 
vollbeschäftigt oder nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen versorgungsberechtigt ist. Zwei 

teilzeitbeschäftigten Ehegatten wird der ent-
sprechend der Arbeitszeit nur anteilig zuste-
hende Ortszuschlag jeweils auf die Hälfte ge-
kürzt, auch wenn ihre Arbeitszeit zusammen die 
Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten erreicht. 
Diese Regelung ist unbefriedigend und kann 
Ehegatten von einer arbeitsmarktpolitisch er-
wünschten Herabsetzung ihrer Arbeitszeit ab-
halten. Die Änderung soll in Fällen, in denen 
beide Ehegatten mindestens mit der Hälfte der 
regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt sind, si-
cherstellen, daß insgesamt der volle Ehegatten-
anteil im Ortszuschlag gewahrt wird. 

Zu c) 

Der Kinderanteil im Ortszuschlag steht dem 
Kindergeldberechtigten zu. Ist bei diesem die 
Arbeitszeit herabgesetzt, so wird der kinderbe-
zogene Anteil im Ortszuschlag entsprechend der 
herabgesetzen Arbeitszeit nur anteilig gewährt, 
es sei denn, eine anderer dem Grunde nach An-
spruchsberechtigter ist vollbeschäftigt. Aus den 
gleichen Gründen wie zu vorstehendem Buch-
staben b soll die Änderung in Fällen, in denen 
mehrere Anspruchsberechtigte mindestens mit 
der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit beschäf-
tigt sind, sicherstellen, daß der Kinderanteil un-
gekürzt gewährt wird. 

Zu d) 

Aus Buchstabe a (Änderung von § 40 Abs. 2 
Nr. 4) folgende redaktionelle Änderung. 

2. Zu Artikel 1 Nr. 2b — neu — (§ 46) 

Nach Nummer 2 a — neu — ist folgende Num-
mer 2 b einzufügen: 

,2b. § 46 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. der Beamte während der zulagebe-
rechtigenden Verwendung wegen 
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand 
versetzt worden oder verstorben ist 
und die Zulage mindestens zwei 
Jahre bezogen hat oder infolge von 
Krankheit, Verwundung oder sonsti-
ger Beschädigung, die er sich ohne 
grobes Verschulden bei Ausübung 
oder aus Veranlassung des Dienstes 
zugezogen hat, in den Ruhestand 
versetzt worden oder verstorben 
ist." 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„Liegen für mehrere Zulagen die Voraus-
setzungen nach Satz 1 vor, so gehört nur 
die Zulage aus dem höher eingestuften 
Amt, bei gleich eingestuften Ämtern die 
Zulage aus dem zuletzt übertragenen 
Amt zu den ruhegehaltfähigen Dienstbe-
zügen." 
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Begründung 

Zu a) 
Durch das „... Gesetz zur Änderung dienstrecht-
licher Vorschriften" (BR-Drucksache 297/85) ist 
u. a. § 5 Abs. 4 des Beamtenversorgungsgesetzes 
als Folge der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts geändert worden. Danach sind 
künftig Ausnahmen von der zweijährigen War-
tezeit nur bei Eintritt in den Ruhestand oder 
Tod des Beamten infolge einer Dienstbeschädi-
gung zugelassen. Es ist erforderlich, diese Rege-
lung auf die Berücksichtigung einer Zulage nach 
§ 46 BBesG bei den ruhegehaltfähigen Dienstbe-
zügen zu übertragen. Diese Zulage wird grund-
sätzlich erst nach zehnjährigem Bezug ruhege-
haltfähig (§ 46 Abs. 3 Nr. 1 BBesG); die geltende 
Nummer 2 der Vorschrift enthält ähnlich wie § 5 
Abs. 4 BeamtVG Ausnahmeregelungen von der 
Wartezeit für den Fall der Versetzung in den 
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit oder des 
Todes des Beamten. 

Zu b) 
Nach dem Wortlaut des § 46 Abs. 3 können in 
demselben Versorgungsfall mehrere Zulagen im 
Sinne des § 46 Abs. 1 und 2 BBesG, für die der 
Beamte gemäß § 46 Abs. 3 nacheinander die Vor-
aussetzungen für die Ruhegehaltfähigkeit er-
füllt hat, zu, den ruhegehaltfähigen Dienstbezü-
gen gehören. Darin liegt eine Besserstellung ge-
genüber den Beamten, denen ein höherwertiges 
Amt statusrechtlich übertragen worden ist. 

3. Zu Artikel 1 Nr. 6a — neu — (§ 62) 

Nach Nummer 6 ist folgende Nummer 6 a einzu-
fügen: 

,6 a. In § 62 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b wird folgen-
der Satz 2 angefügt: 

„§ 40 Abs. 2 Nr. 4 Satz 2 bis 4 gilt entspre-
chend"` 

Begründung 

Die Änderung entspricht im wesentlichen der 
vorgesehenen Änderung des § 40 Abs. 2 Nr. 4. 
Auf die Begründung zu Artikel 1 Nr. 2 a Buch-
stabe a (oben Ziffer 1) wird hingewiesen. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 8 (Anlage I: Bundesbesoldungs-
ordnung A) und Nr. 10 (Anlage IX) 

a) In Nummer 8 ist nach Buchstabe c folgender 
Buchstabe d anzufügen: 

,d) In Besoldungsgruppe A 5 werden ange-
fügt: 

aa) -bei der Grundamtsbezeichnung „Er-
ster Hauptwachtmeister" der Fußno-
tenhinweis „5)", 

bb) die Fußnote 
„5) Für Leitungs- oder Koordinierungs-

funktionen im Sitzungs-, Vorfüh-
rungs-, Sicherheits- oder Ordnungs-
dienst können bis zu 10 v. H. der Stel

-

len des Justizwachtmeisterdienstes 
mit einer Amtszulage nach Anlage IX 
ausgestattet werden. Neben der Amts-
zulage steht eine Amtszulage nach 
Fußnote 3 nicht zu. 

b) Nummer 10 ist wie folgt zu fassen: 

,10. In Anlage IX werden 

a) bei der Vorbemerkung Nummer 27 
Abs. 1 Buchstabe a zu den Bundesbe-
soldungsordnungen A und B der Be-
trag „40" durch den Betrag „67" er-
setzt, 

b) bei der Besoldungsgruppe A 5 die 
Fußnote „5)" mit dem Betrag „103,12" 
angefügt.' 

Begründung zu a) und b) 

Für den Justizwachtmeisterdienst haben sich 
durch den schwieriger gewordenen Umgang mit 
Verfahrensbeteiligten, Gefangenen, Sympathi-
santen, durch verstärkt notwendig gewordenen 
Personen- und Objektschutz im Sitzungs-, Vor

-

führungs-, Sicherheits- und Ordnungsdienst so-
wie durch die Zunahme der Anwendung unmit-
telbaren Zwanges erhöhte Anforderungen erge-
ben, die sich in besonderer Weise bei den Justiz-
wachtmeistern konzentrieren, die für die Lei-
tung und Koordinierung des jeweiligen Einsat-
zes verantwortlich sind und deren Aufgabenbe-
reich sich durch die dadurch bedingten Perso-
nalvermehrungen der letzten Jahre z. T. erheb-
lich erweitert hat. Hinzu kommt, daß wegen der 
besonderen organisatorischen und laufbahn-
rechtlichen Lage im Justizbereich für die Beam-
ten des einfachen Dienstes im Gegensatz zu den 
Beamten in den Laufbahnen der Amtsgehilfen, 
Betriebsgehilfen usw. eine aufbauende An-
schlußverwendung im mittleren Dienst nicht zu-
gelassen ist. Es ist daher geboten, für den einfa-
chen Justizdienst ein besonderes Spitzenamt 
durch Gewährung einer Amtszulage in Bes.-Gr. 
A 5 auszubringen. 

Die Amtszulage soll 75 v. H. der Differenz zwi-
schen den Endgrundgehältern der Bes.-Gr. A 5 
und A 6 betragen; der Systematik des Bundesbe-
soldungsgesetzes entsprechend wird der Betrag 
der Amtszulage in der Anlage IX zum Bundesbe-
soldungsgsesetz ausgewiesen. 

Die neue Amtszulage (z. Z. 103,12 DM) wird in 
Nummer 10 Buchstabe b festgelegt. Die Rege-
lung in Nummer 10 Buchstabe a übernimmt die 
Regelung in Nummer 10 des Gesetzentwurfs 
und paßt sie lediglich redaktionell an. 

5. Zu Artikel 1 Nr. 10 (Anlage IX) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des 
Gesetzgebungsverfahrens zu prüfen, ob die all-
gemeine ruhegehaltfähige Stellenzulage („Har-
monisierungszulage") von 67 DM für Beamte der 
Besoldungsgruppen A 1 bis A 7 in die Grundge-
hälter eingearbeitet werden kann. 
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Begründung 

Die mit dem Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung beabsichtigte Anhebung der allgemeinen 
Stellenzulage für den einfachen Dienst um mo-
natlich 27 DM ist insofern unzureichend, als die 
Stellenzulage an allgemeinen Besoldungsver-
besserungen nicht teilnimmt. 

Durch den vorgeschlagenen Einbau der Zulage 
in die Grundgehälter würde die Teilnahme an 
künftigen linearen Anhebungen gewährleistet. 
Außerdem würde die Benachteiligung, die die 
Verwaltungsbeamten in den Besoldungsgruppen 
A 1 bis A 13 als Empfänger der Zulage bereits 
jetzt gegenüber Lehrern, Hochschullehrern, 
Richtern und Verwaltungsbeamten ab Bes.-Gr. 

A 14 bei allgemeinen Besoldungsverbesserun-
gen erleiden, in einem ersten Schritt zugunsten 
der geringer verdienenden Beamten auf Dauer 
beseitigt. Diese Lösung zeigt ein Konzept zur 
sachgerechten Fortentwicklung des Besoldungs-
rechts auf. Gleichzeitig wird ein wichtiger Im-
puls zur Bereinigung des Zulagenwesens gege-
ben. 
Der Vorschlag hat im ersten Jahr keine Kosten-
auswirkungen. Mehrkosten ergeben sich für die 
Folgejahre insofern, als der Zulagenbetrag von 
67 DM an linearen Besoldungserhöhungen teil-
nimmt. Diese Mehrkosten belaufen sich für alle 
Dienstherren zusammen auf 2,9 Mio. DM je Pro-
zentpunkt Besoldungsanhebung (Länder insge-
samt 0,12 Mio. DM). 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates 

Zu Nummer 1. Zu Artikel 1 Nr. 2 a — neu — (§ 40) 
Buchstaben a, d und Nummer 3. Zu Artikel 1 Nr. 6 a 
— neu — (§ 62) 
(Ortszuschlag für sog. Alleinerziehende) 

Die Bundesregierung hält in Übereinstimmung mit 
dem Bundesrat die zugrundeliegenden Probleme 
für regelungsbedürftig. Mit den Vorschlägen des 
Bundesrates sollen seit längerer Zeit umstrittene 
Fragen des Ortszuschlags für sog. Alleinerziehende 
einer Entscheidung des Gesetzgebers zugeführt 
werden. Da diese Entscheidung aber zum Teil Ver-
schlechterungen bisheriger Ortszuschlagszahlun-
gen zur Folge haben würde, schlägt die Bundesre-
gierung für diesen Fall folgende Besitzstandsrege-
lung vor: 

„Artikel 2 
Übergangsregelungen 

(1) Beamte, Richter oder Soldaten, denen für den Monat 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach § 40 Abs. 2 Nr. 4 des 
Bundesbesoldungsgesetzes Ortszuschlag der Stufe 2 zu 
gewähren war, erhalten ihn weiter, solange sie die bisheri-
gen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen. Entsprechendes 
gilt für den Anwärterverheiratetenzuschlag nach § 62 
Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b des Bundesbesoldungsgesetzes. 
Satz 1 gilt sinngemäß auch für am Tag vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes vorhandene Versorgungsempfänger. 

(2) ... (wie bisher Artikel 2)". 

Begründung 

Mit der Besitzstandsregelung soll insbesondere ver-
mieden werden, daß alleinerziehende Beamte, Rich-
ter und Soldaten, die erst kürzlich nach der Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Ver-
waltungswege den Ortszuschlag der Stufe 2 erhal-
ten haben, die erhöhte Zahlung wieder verlieren. 
Eine ähnliche Regelung war schon 1980 aus Anlaß 
der Einführung der Verwaltungsvorschrift Nr. 40.2.8 
zu § 40 Abs. 2 Nr. 4 BBesG im Verwaltungswege ge-
troffen worden. 

Zu Nummer 1. Zu Artikel 1 Nr. 2 a — neu — (§ 40) 
Buchstaben b, c 
(Ortszuschlag für zwei teilzeitbeschäftigte Ehegat-
ten) 

Den Vorschlägen des Bundesrates wird zuge-
stimmt. 

Zu Nummer 2. Zu Artikel 1 Nr. 2 b — neu — (§ 46) 
(Begrenzung der Ruhegehaltfähigkeit der Zulage 
für die Wahrnehmung eines höhenwertigen Amtes) 

Den Vorschlägen des Bundesrates wird zuge-
stimmt. 

Zu Nummer 4. Zu Artikel 1 Nr. 8 (Anlage I: Bun-
desbesoldungsordnung A) und Nummer 10 (An-
lage IX) 
(Neues Spitzenamt für den einfachen Justizwacht-
meisterdienst in Besoldungsgruppe A 5 mit Amts-
zulage) 

Mit Rücksicht auf die besondere Situation im Be-
reich des Justizwachtmeisterdienstes erhebt die 
Bundesregierung keine Einwendungen. Sie geht da-
von aus, daß auch der Bundesrat nicht die Absicht 
hat, die Maßnahme auf andere Laufbahnen auszu-
dehnen. 

Zu Nummer 5. Zu Artikel 1 Nr. 10 (Anlage IX) 
(Einbau der sog. Harmonisierungszulagen in die 
Grundgehälter bis Bes: Gr. A 7 — Prüfungsbitte des 
Bundesrates) 

Die Frage des Einbaus der sog. Harmonisierungszu-
lagen in die Grundgehälter wirft eine Reihe schwie-
riger grundsätzlicher Fragen auf. Die Bundesregie-
rung sieht zur Zeit, auch unter Berücksichtigung 
der haushaltsmäßigen Mehrbelastungen, keine 
Möglichkeit für eine solche Problemlösung. 


